
Begründung: 

 

Die Öffnungszeiten für das Hallenbad Aqua Fit Schortens sind ab Wiedereröffnung 
neu festzulegen. Die Verwaltung hat den anliegenden Vorschlag erarbeitet. Dabei 
wurden folgende Aspekte berücksichtigt: 
 

 Für das öffentliche Baden sind die Nutzungszeiten möglichst einheitlich zu 
gestalten (lt. einer Empfehlung von GMF). D. h., die Zeiten an den einzelnen 
Tagen sollten möglichst identisch sein und nicht täglich variieren, damit die 
Gäste sich die Öffnungszeiten besser einprägen können. 
 
Grundsätzlich wurde bei der Festlegung der Öffnungszeiten ein möglichst 
effizienter Personaleinsatz berücksichtigt. 
 

 Das Vereinsschwimmen am Montag (nachmittags bzw. abends) bleibt den 
Vereinen vorbehalten. In dieser Zeit ist auch keine Wasseraufsicht seitens der 
Stadt erforderlich. 
 
Daneben können Vereine Bahnen auch während des öffentlichen Badens 
buchen. Auch das wurde früher (problemlos) so gehandhabt. 
 

 Beim Schulschwimmen ist an mindestens einem Tag die Ausdehnung auf den 
Nachmittag (bis 14:45 Uhr Wasserzeit) gewünscht. Auch die Schwimmzeiten 
für die Bundeswehr werden an mindestens einem Tag so angeboten werden 
müssen. 
 

 Bislang nicht reservierte Zeiten vor 15:00 Uhr sollen für Kursangebote genutzt 
werden. 
 
 

 Das Damen- und Seniorenschwimmen fand früher jeweils Montagnachmittag 
statt. Dieses soll künftig am Donnerstag (13:00 – 14:00 Uhr bzw. 14:00 – 
15:00 Uhr Wasserzeit) stattfinden. Hintergrund ist, dass der Montag ein 
„aufsichtsfreier Tag“ (mit Ausnahme des Frühschwimmens) ist. Dieses ist im 
Hinblick auf einen effizienten Personaleinsatz sinnvoll. 
 

 Die Sauna ist während des öffentlichen Badens geöffnet. Ausgenommen ist 
das Frühschwimmen, da die Vorheizzeit der Sauna bei einer Stunde liegt und 
außerdem die Zeit des Frühschwimmens mit 1 ½ Stunden ohnehin knapp 
bemessen ist für die Nutzung beider Angebote. Auch während des Vereins- 
und Schulschwimmens bleibt die Sauna geschlossen. 

 
Es wird vorgeschlagen, so zu verfahren. Nach dem ersten Betriebsjahr sollte aus 
Sicht der Verwaltung eine Evaluation erfolgen, um ggf. Anpassungen vorzunehmen. 
 

 


